
UFHEBUNG DES BANNES LUTHER >

Von ans- Volker Herntrich

Die nachfolgenden Ausführungen geben einen für den Druck gekürzten Vortrag
wieder, den der Schriftleiter dieser Zeitschrift in seiner Eigenschaft als Catholica-
Referent des Lutherischen Kırchenamtes 1 Februar 1970 1n Hannover VOTLT der
Bıschotskonferenz und Kırchenleitung der Vereinigten Evangelısch-Lutherischen
Kırche gehalten hat. Dr. Michaelis hatte das rem1ium appelliert, moge sıch
e1m Vatıkan für dıe Aufhebung des utherbannes einsetzen. Das folgende Referat
führte ZULFC Entscheidung der Konferenz, Rom 1n dieser Angelegenheıt nıcht Z
bedrängen, vielmehr alle Inıtiative 1n das Ermessen des Vatıkans stellen.

Der Hamburger Verwaltungsgerichtsrat Dr ılhelm Michaelis, ıtglie
eines ökumenischen Arbeitskreises, hat 1n einem oftenen T1e VO Januar
10970 dıe Bischotfskonferenz dıe Frage gerichtet, ob VO  $ Seiten der Ver-
einıgten ırche in Rom chriıtte unte  men werden können, dıe einer
ufhebung des päpstlichen annüıu den Reformator Martın er
VO Januar 52I führen. Dr Michaelis ist seit Jahren diıe Überwin-
dung historischer Gegensätze zwıschen den christliıchen Konftessionen be-
muht Seine aus privater Inıtiative entstandene Aktıvıtät soll, heißt C5,
auch ZUTC ufhebung der gegenseıtigen Bannflüche zwischen Rom und Kon-
stantınopel AUuSs dem a  e 1054 1m Dezember 1965 beigetragen en Dr.
Michaelis hat 1n dırektem Meinungsaustausch mi1it führenden Persönlichkei-
ten der römisch-katholis  en irche, darunter dem 1M November 19658 VeOeI-

storbenen Kurj:enkardınal Augustin Bea, den INndaruc! ‚ WONNCIL, daß 1n
Rom dıe Bereitschaft besteht, ahnlich W1e gegenüber der rthodoxie auch
1m Blıck auftf die Lutheraner ine Versöhnungsgeste in orm des Wıiıderrufs
alter Verurteijlungen LU  3 Die Voraussetzung Ist nach seliner Meınung Je-
doch, daß VO  - utherischer Seıite selbst eın Interesse einem solchen Schritt
bekundet wird.

Dr. 4el15 hatte eshalb zunächst den therischen Weltbund appel-
lıert, und ‚WaTr anläßlich der Jahrestagung des LW B-Exekutiyvkomitees 1ın
Dänemark 1m Dezember 1969 Seine Eıngabe iSt ftenbar AadUus Zeıitmangel
nıcht austührlich behandelt worden und wurde eshalb das LW B-General-
sekretarıat verwiesen. Von dort 1st inzwischen verlautet, daß der Lutheri1-
sche eltbun: qals csolcher in dieser Frage nicht aktıv werden kann, solange

keine Ermächtigung durch seine Miıtglıedskirchen empfangen hat
Darauftfhin wandte sıch Dr. Michaelis 1n Korm des erwähnten oftenen

Briefes die Bischofskonferenz der Vereinigten iırche Schon vorher hatte
sıch Unterstützung seiner Bemühungen bei lutherischen Bischöfen 1m

Ausland bemüht, VOTr em in skandinavischen Ländern INn dieser Vor-
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stOöße ist Sanz offensichtlich, einen entsprechenden Beschluß der Vollver-
sammlung des Lutherischen Weltbundes herbeizuf  ren, dıe 1mM Juli 1970 1n
Porto Alegre 1n Brasılien zusammentritt. Dabe!i geht Dr. ae€ells davon
aUS, daß der Januar 1971 als 450 Jahrestag der Verhängung des Kırchen-
bannes durch Papst Leo Luther der geeignete "lermın für einen
römischen 1derru ware. Verschiedene andere Anlässe, darunter VOTLI em
das 450° Reformationsjubiläum 1m Oktober 1967, selen seinem Bedauern
bereits ungenutzt verstrichen. Die Lutheraner mülßten also 1m Blıck auf den
nächsten Gedenktag ihre Vorstellungen rechtzeitig akzentuleren.

Dr Michaelis chreibt » Aus diesem TUN! rlaube ıch mir als derjeniıge,
der sich se1t Frühjahr 1963 ebenso wWwI1e die Beseitigung der iırchenbann-
Aüche VO a.  re 1054 die Aufhebung des Bannes Luther bemüht
hat und noch bemüht, dıe hochwürdigsten Miıtglıeder der lutheris  en
Bischofskonferenz den oftenen Appell richten, siıch be1i dem Lutherischen
Weltbund für die alsbaldige uiInahme VO  3 Gesprächen über das
Anlıegen miıt dem römischen Einheitssekretariat nachdrückl;: einsetzen
wollen, damıt der ann Luther späatestens Januar 1071 aufge-
hoben werden kann. Die Zeıt bis 1n ist LLUTLr noch kurz und drängt; ine
erneute Enttäuschung collte dem lutherischen Kırchenvolk eErspart bleiben.«

Im gleichen Sinne hat sich Dr aells in verschiedenen Eınzelkontakten,
die 1m großen un: aNnzZCH ergebnıislos verliefen, die Bischöfe Dietzfelbin-
pCI, ılıe und Woöolber gewandt. Auch römischen tellen nahm Kon-
takte auf Hıer zeigte sıch allerdings, daß Rom Schritten ohne ine Ver-
ständigung mi1it den lutherischen Kırchenleitungen nıcht bereit WAarT. zıitiere
AdUus einer Stellungnahme VO  ; Bıschof ıttler vVvon Osnabrück » Wır mussen
uns 1n dieser Angelegenheıt VOrLr einseıtigen Handlungen hüten, die ohne
vorherige sprache mıiıt den utherischen Kırchenleitungen geschähen.«

Dr 4ells hat das Anlıegen, dafß ihn bei seinem Vorstoß bewegt, mit
folgenden otiıven begründet: Er verspricht sich VO  e} einem solchen zeichen-
haften Schritt 1ne vorwıiegend psychologische Breiten- und Tiefenwirkung,
w1e s1e durch ökumenische Gespräche seiner Meınung nach nıcht erreicht
wird. Ferner glaubt C daß die Aufhebung des Bannes Luther VO  e
römiıscher Seıite einem au VO  - Ressentiments gegenüber der ökumen1t1-
schen Bewegung PE Sodann meıint CI daß konfessionelle Polemik heute
mı1t guten Gründen abgelehnt wiırd. In diesem Zusammenhang musse der
ann Luther als besonders störend empfunden werden. Schließlich
ist der Auffassung, daß die Beziehungen zwıschen Lutheranern und R5-
misch-Katholischen auf der Ebene des Kirchenvolkes eNtspannt würden.

Zum Verständnis seines Anlıegens Mu inan wissen, daß VO  3 der Vor-
stellung ausgeht, Bannbullen selen Kirchenzuchtmaßnahmen und keine
dogmatischen Aussagen, obgleich s1e Z utz des 1r  en Dogmas



erlassen werden. Von hıer aus folgert CL, daß die Aufhebung einer Bannbulle
nichts über die Rıchtigkeit oder Unrichtigkeit der durch s1e mißbillıgten
dogmatıschen Aussagen besage. S1ie se1 nıcht nach theologisch-dogmatischen
Gesichtspunkten, sondern ausschließlich nach Prinzipien des echts voll-
ziehen und beurteılen.

Wie i6t das Anliegen VO Dr. Michaelis beurteijlen ” Zunächst en WIr
Lutheraner uns ernsthaft fragen, ob der Schritt, den Dr. 4el1s -
strebt, mehr sein kann als eine spektakuläre (Geste Mıiıt iıhr alleın ware dem
ökumenischen Gespräch S1'  erliul nıcht gedient. Hıer wüuürden Gegensätze
vernebelt und das Rıngen Wahrheıt unnötig erschwert. Rechtfertigen
kann INan den Vorstoß des Vertfassers ohl NUur dann, WECNNn I1all dem Unter-
nehmen ein sachliches Fundament und ine theologisch gewichtige Relevanz

geben vermasS.
möchte begründen, WaTrTUuIll mir dıe Chancen für iıne Realisierung sSe1-

NS Anlıegens begrenzt erscheinen:
E Wır können uUu11s als Lutheraner mıiıt subjektiv ehrenwerten otıven

auf den Standpunkt stellen, der Bannfiluch er se1 Unrecht EIr-

olgt Das andert nıchts daran, daß Geschichte geworden ist. Historische
Fakten aber sind durch verbale Rechtsakte nıcht nachträglich adUus der Welt

schaften
Bn Die VO  z Dr. Michaelis vollzogene Irennung zwischen Le  amtlıchem

und Dıiszıplınärem, zwischen Dogmatischem und echtlichem, scheint mM1r
kaum durchführbar se1IN. Der ann Luther Wr ein ‚WarTr wesent-
ıcher und entscheidender, aber eben doch LU ein Stein 1mM Gebäude des
trıdentinischen Konzıls Aus diesem Sachzusammenhang 1st die Frage der
Bannaufhebung nıcht lösen. Wenn die Dınge aber lıegen, kann für uns

die primäre Frage nicht lauten: W anl wırd der annn Luther quf-
gehoben? Zentraler ist das Problem sieht sich dıie römisch-katholische Kır-
che heute einer Revision ihrer tellung gegenüber dem "Irıdentinum
in der Lage? Diese Frage ist ernsthaft erwagen. In jedem Fall 1st s1e VOT-

rangıg, und AUsSs diesem umtfassenden Kontext kann Inan das Problem der
Bannaufhebung nıcht isolıeren. In diesem Zusammenhang darf INa  3 nıcht
vergessenh, daß Rom damals betont hat, Luther E siıch durch seine theo-
logıschen Aussagen selbst VO der 1r Der annn habe dıes 11UI

noch bestätigen können.
Eın bloß rechtlicher Akt der Bannaufhebung, der VO  3 en sachlich-

theologischen Fragen bewußt absıeht, würde sich NUr auftf die Person Luthers
beziehen können. Von lutherischer Seite müdßte dann aber gefragt werden,
W as das miıt der lutheris  en 1r überhaupt tun hat, inwiefern s1e VO

einem solchen Schritt profitieren ann. Nıemand in uUuNseTIer Kirche ist miıt
der Person Luthers in dem Sinne verbunden, daß etwa als Rechtsnachfol-
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SCI gelten kann. Von daher erhebt sich dıe Frage, W as für 1ne unmıiıttelbare
achliche Relevanz für die lutherische irche eine Bannaufhebung Luthers
en würde.

Schliefßlich drängt sıch MIr eine 9a12 allgemeıne Überlegung auf. Das
1sSt die Frage, ob WIr Lutheraner dıe Aufhebung des Bannes Luther
genere wünschen können. uUur! s1e Wiırklichkeit, hätte dıes dıe Kon-
SCQUECNZ, daß dıe Reformation m1t unseTrem Zutun nachträglich entschärft
und ihrer epochalen Bedeutung beraubt ware. Jedenfalls müßte das dann
NSsSeTre Absıcht seIN. In ahrheıt behält die Reformation natürlıch iıhre
epochemachende Relevanz. Hıer gılt entsprechend das 1, Gesagte: W ds
es  te geworden ist, kann INnan nıcht nachträglıich schwächen Dies
scheint mır dıe Problemlage se1In.

Wie sollen sıch die lutheris  en Kırchen verhalten? Es ware sicher nıcht gut,
wenn Ss1e mıt ihrer Stellungnahme 1n der Negatıon steckenblieben 1elle1
darf der Versuch eines Gegenvorschlages gemacht werden. stutze miıch
dabei auf ein Memorandum, das Dr. Hardıng Meyer VO Lutheris  en
Weltbund In ent erarbeitet und unls zugänglıch gemacht hat Er fragt » Wäre

enkbar, durchführbar und VO  $ beiden Seiten begrüßenswert, daß anläß-
lich einer besonderen Gelegenheit VO  3 er oder höchster römisch-katho-
lischer Stelle ine Äußerung gegeben würde, dıe sachlich-inhaltlich nıchts
anderes ware, als die1r uIiInahme und Wiıedergabe dessen, W as sich
innerhalb der römıiısch-katholischen Theologie und Geschichtsforschung 1m
Blıck auf die Beurteilung VO  —$ Person und Werk Luthers in den etzten wel
oder dre1 Jahrzehnten Neuem ereignet hat?« In der 'lat ware dies ine
Möglıichkeit Es ISt Ja wahr, daß 1m römisch-katholischen Bereich seit vielen
Jahren ine theologische Avantgarde tätıg ist, die das nlıegen der eIiOoOr-
matıon weıtgehend bejaht und dem Reformator Martın Luther durchweg
aufgeschlossen gegenübersteht. Männer WwW1€e Lortz, Balthasar, Küng, Schütte,
Brandenburg und Pesch mögen hier beispielhaft für andere dastehen. Man
kann schon fragen, ob eine irche, die solche Zeugen wırken aäßt und deren
Zeugen 1n diesem Sinne unverboten tätıg SIN!  9 nıcht auch einer Revısıon
ihrer ellung Luther fähig 1st. 1eweılt ine solche Oömisch-katholische
AÄußerung in ihrem Inhalt gehen kann, 61€ gegeben werden und we
nähere Form S1€e en könnte, all das müßte 1n erster Linıie VO  ' römisch-
katholischer Seıite untersucht und entschieden werden. ine solche Außerung
hätte mit einer Bannauflösung reilich nichts mehr u  3 S1e ware auch
sicherlich nıcht spektakulär und publikumswirksam und würde sich für
e1In Hochspielen 1n den Zeıtungen nicht mehr eignen. Dennoch ware s1€e
e1In ökumenisches Ereignis ersten Ranges und en Schritt VO  3 erheblichem
Gewicht und oroßer Breitenwirkung.
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